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HEIMATVERTRIEBENE 
DER BESONDEREN ART
Die Ausweisungen von Deutschen aus der Schweiz 1945

Fort mit der 5. Kolonne! Raus mit den deutschen Nazis! hieß es A nfang Juni 1945 a u f 

öffentlichen Kundgebungen der Schweizer Sozialdem okraten und Kom m unisten (PdA) 

in Arbon, Kreuzlingen und W interthur. In Schaffhausen kam  es zu einem  Schaufens

tersturm  gegen Schw eizer Frontisten und deutsche N ationalsozialisten. Dem onstriert 

wurde auch in Zürich, Davos und im Tessin. M assiv wurden die Thurgauer Behörden 

w egen ihrer Langsam keit bei der A usw eisung deutscher N ationalsozialisten kritisiert, 

der Kreuzlinger Bezirksstatthalter Otto R aggenbass m usste sich öffentlich rechtfertigen. 

Das Thurgauer Kantonsparlam ent forderte die Kantonsregierung auf, streng durchzu

greifen. Es befasste sich zudem  m it der Forderung, w ie man deutsche W ehrm achtssol

daten, die ihren W ohnsitz in der Schweiz hatten, an der Rückkehr in die Schweiz hin

dern könnte. In den Ausw eisungen sah m an hier wie auch in der übrigen Schweiz die 

Chance, das heikle Them a »N ationalsozialism us und Schweiz« rasch zu bewältigen und 

abzuschließen. Bestraft wurden auch aktive Schweizer Nationalsozialisten, die sich für 

den A nschluss der Schweiz an Deutschland ausgesprochen hatten. Wenn sie sich nach 

Deutschland abgesetzt hatten, wurden sie ausgebürgert.1

Die Ausw eisungen durch die Kantone erfolgten w egen Verstößen gegen das A us

länderrecht, hinzu kam en A usw eisungen durch die Schweizer R egierung nach Art. 70 

der Schw eizer Verfassung w egen G efährdung des Staates. Bei den von der Regierung 

Ausgew iesenen wurden die N am en und die A usw eisungsgründe 1946 im  Bundesblatt 

der schw eizerischen Eidgenossenschaft veröffentlicht. So heißt es bei dem  bekannten 

Germ anisten Helm ut de B oor von der Universität Bern (ab 1949 FU Berlin): Parteimitglied 

seit 19 37 . Träger des Kriegsverdienstkreuzes II. Klasse. Machte im Auftrag der Kulturabteilung der 

deutschen Gesandtschajt Erhebungen über die politische Einstellung von Professoren an der Universität 

Bern.2

Eine gerichüiche Überprüfung erfolgte nie, auch wenn die »Neue Zürcher Zeitung« 

19 50  dies behauptete. Es gab aber E inspruchsm öglichkeiten von der Frem denpolizei zur 

Kantonsregierung und von dort zum  Bundesrat. Für die von der Regierung A usgew ie

senen bestand die M öglichkeit eines G esuchs a u f W iedererwägung. Diese Einspruchs-
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m öglichkeiten waren auch sinnvoll, weil m anchen Betroffenen in den Kantonen die A us

w eisungsgründe erst nach W iderspruch offengelegt wurden. So hatte m an etwa negative 

Äußerungen über die Schweiz und das Schweizerdeutsch festgehalten oder Äußerungen, 

dass H ider in die Schweiz einfallen werde, es w ar aber nicht notiert worden, ob dies in 

optim istischem  oder pessim istischem  Sinne gesagt worden war. Im Thurgau wurde zu

nächst sogar nach dem M otto »Die Frau folgt dem Manne« die Schweizer Ehefrau des 

betroffenen Deutschen m it ausgew iesen, bis die Schw eizer Regierung im Juli 1945 ein- 

g r if f  und Richtlinien zu den A usw eisungen erließ. Bern w ar zuständig für Angehörige 

von verbrecherischen N S-O rganisationen, für Führungskräfte der NSDAP und für Spio

nagefälle, die Kantone für aktive M itglieder der NSDAP, der Deutschen Arbeitsfront und 

der Deutschen Kolonie, für A ngehörige der param ilitärischen deutschen »Sportgruppen« 

und sonstige Aktivisten. Die A uslandsorganisation w ar in der Schweiz gut verankert ge

w esen und hatte dies auch in öffentlichen Aktivitäten dem onstrativ vorgeführt.3

Dabei g in g  m an in der Schweiz 1945 jedoch davon aus, dass allein schon die M it

gliedschaft in der NSDAP ein Zeichen eines besonderen Engagem ents w ar und als A us

w eisungsgrund genüge. D agegen argum entierte der Schweizer Rechtsanw alt eines deut

schen Schuhputzers aus Bürglen (Thurgau) im W iderspruchsverfahren: Nur nebenbei möge 

bemerkt sein, dass die kantonale Fremdenpolizei mit ihrer zurückhaltenden Praxis in der Erteilung uon 

Toleranzbewilligungen viel beigetragen habe, dass deutsche Staatsangehörige in die Auslandsorgani

sationen des 3. Reiches hineingezwungen wurden.4 Das w ill heißen, dass m anche Deutsche nur 

desw egen in die NSDAP oder in die Deutsche Kolonie eingetreten waren, w eil sie dann 

nicht nur m it dem  deutschen Konsulat, sondern auch m it den Schw eizer Behörden am 

w enigsten Problem e hatten und w eil R egim egegner riskierten, in einen prekären Tole

ranzstatus abzugleiten. Im Thurgau hatten praktisch nur betagte Parteim itglieder mit 

ihren Einsprüchen eine Chance.

Bereits im  Oktober 1945 a u f einer Konferenz der Polizeidirektoren m usste die Po

lizeiabteilung des E idgenössischen Justiz- und Polizeidepartem ents eingestehen, dass 

die Dinge sicher anders gelaufen wären, w enn es im Som m er 1945 eine handlungsfähige 

deutsche R egierung gegeben hätte. Es wurden jedenfalls sehr viel w eniger italienische 

»Faschisten« aus der Schweiz ausgew iesen. Und Ende 19 47 fällte dieses Departem ent 

nach U ntersuchung von 8 7 1 Einsprüchen ein vernichtendes Urteil über die A usw eisungs

praxis der Kantone, die unvorbereitet und überstürzt unter dem Druck der öffentlichen 

M einung oder nach Denunziationen vorschnelle Entscheidungen getroffen hätten. Bei 

insgesam t 60000 Deutschen in der Schweiz wurden durch den Bund 403 Ausw eisungen 

ausgesprochen, von denen 372  vollzogen wurden (mit Angehörigen 7 7 1  Personen). Die 

Kantone sprachen i io i  A usw eisungen aus, an der Spitze St. G allen, von denen 659 voll

zogen wurden (mit A ngehörigen 12 3 8  Personen), insgesam t also etwa 20 0 0  Deutsche. 

Ferner wurden 128  Italiener ausgew iesen (mit Angehörigen 236  Personen).5

Die A usgew iesenen konnten H ausrat m itnehm en und io o o  RM pro Person, alle 

übrigen Verm ögenswerte wurden gesperrt. Die Rentenansprüche waren oft an den
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W ohnsitz in der Schweiz gebunden. Die Ausw eisungen erfolgten zu einem  Zeitpunkt, 

als es in Deutschland keine Zeitungen und kaum funktionierende Behörden gab, und 

sind deshalb in Baden zunächst kaum  w ahrgenom m en worden. An der badischen Grenze 

angekom m en, m ussten sich die Ausgew iesenen erst einm al m it der französischen Be

satzungsm acht auseinandersetzen. In Konstanz wurden die Ausgew iesenen von fran

zösischen Soldaten wie Krim inelle durch die Stadt zum  Gouvernem ent m ilitaire an der 

Seestraße geführt und dort vernom m en. Sie m ussten sich zunächst täglich dort m elden. 

Der O rtsgruppenleiter von Kreuzlingen und C h e f der dortigen deutschen Kolonie, Os

kar Bayer, wurde sofort für längere Zeit in ein französisches Internierungslager gesteckt. 

Später wurden zw ischen Franzosen und Schweizern Regelungen für die Übergabe der 

Ausgew iesenen getroffen, die zu bestim m ten Term inen an w enigen Grenzübergängen 

stattfinden sollte. Die Ausgew iesenen trafen dann dort im Pulk ein. Es liegen Berichte 

vor, wonach die Franzosen auch M obiliar und W ertgegenstände der Ausgew iesenen für 

sich requirierten.

O skar Bayer hatte nach dem i. W eltkrieg in Konstanz als Handelsvertreter für Le

bensm ittel gelebt. Im Jahre 1928  zog er nach Kreuzlingen und kaufte dort ein Textilge

schäft, das er aber 19 32  bereits w ieder aufgeben m usste. Der Arbeitslose trat 19 33  der 

NSDAP bei und wurde erneut Vertreter in Deutschland. Die Stadt Konstanz stellte ihn 

19 37  beim  Pass- und Steueram t ein, im G egenzug übernahm  er in Kreuzlingen die Lei

tung der deutschen Kolonie, die sehr aktiv w ar und w egen der G renznähe stets gut m it 

Rednern und Unterhaltungsgruppen versorgt war. Bei der A usw eisung bestritt Bayer den 

Spionagevorw urf. Er habe nie m it der G estapo zusam m engearbeitet, sondern habe un

bürokratisch Fam iliendokum ente in beiden Richtungen über die Grenze gebracht und 

nach den Bom bardierungen in Deutschland Fam iliennachrichten in die Schweiz weiter

gegeben.6

Im Som m er 1946 w ies das badische Innenm inisterium  den Konstanzer Landrat 

N ordm ann, zugleich Landeskom m issär für den Bezirk am Hochrhein, d arau fh in , dass 

Ausgew iesene ohne Heim atrecht in Baden sich hier niederließen. N ordm ann schrieb 

daraufhin an die Gem einden, dass nur Ausgew iesene, die ursprünglich aus der französi

schen Zone oder aus den Ostgebieten stam m ten, hier bleiben dürften, die übrigen weiter

ziehen m üssten. Er wollte die Ausgew iesenen auch aus den Grenzgem einden w eghaben, 

um Schwierigkeiten zu verm eiden, und wollte die Krim inalpolizei für politische Über

prüfungen einsetzen. Die gleichen Regeln sollten für Deutsche gelten, die aus Frankreich 

ausgew iesen wurden. W ir können aber davon ausgehen, dass die m eisten Ausgew iesenen 

sich im südbadischen Grenzraum  niederließen in der H offnung, so eher eines Tages an 

den Schw eizer W ohnort oder an die dort zurückgelassenen Verm ögenswerte heranzu

kom m en.7

Unter den von der Schweizer Regierung Ausgew iesenen befand sich neben dem 

Kreuzlinger O skar Bayer und dem G erm anisten H elm ut de Boor auch Personal von G e

sandtschaft und Konsulaten, das unter Spionageverdacht geraten war. Aus dieser Gruppe
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soll der Fall des K onstanzer G ew erkschaftlers Herm ann H enseler ( 18 9 1-19 7 2 ) herausge

griffen  werden. Er stam m te aus dem  Rheinland, gehörte nach dem Ersten W eltkrieg der 

christlichen G ew erkschaftsbew egung an und wurde von der Reichsregierung ab 19 2 1 an 

das Internationale Arbeitsam t in G e n f entsandt. Zw ischen 19 33  und 1940 reiste er nicht 

nach Deutschland, er galt als G egner des Dritten Reiches. Im Jahre 1940 verließ er aus 

ungeklärten Gründen das Internationale Arbeitsam t, er erhielt eine Ü bergangszahlung 

und seinen Pensionsanspruch ausbezahlt. Seit Som m er 19 4 1 besaß er einen Kurieraus

w eis für Sonderaufträge der In form ationsabteilung des Auswärtigen Am tes, m it dem er 

durch Deutschland und Frankreich reiste. Im Frühjahr 19 42 wurde er von der Schweizer 

Polizei vorübergehend wegen Spionageverdachts verhaftet. Bevor seine A ufenthaltsge

nehm igung aber aufgehoben wurde, teilte das Deutsche Konsulat G e n f den Schweizern 

mit, H enseler sei seit April 1943 zum  Sozialattache des Konsulats ernannt worden. Schon 

vorher w ar er zum  bezahlten Korrespondenten des Reichsarbeitsm inisterium s in G e n f 

bestellt w orden, um über die arbeitsrechtliche und sozialpolitische Entwicklung im gesamten 

Ausland zu berichten, und schließ lich  findet sich sein N am e in der Kartei der deutschen 

Abw ehr im  K onsulat G enf, wo er als Rhenanus und G 194  geführt wurde. Die Abwehr be

scheinigte ihm : »Gute Beziehungen in den internationalen Kreisen der Stadt Genf. Erkundungsmög

lichkeiten sind dadurch noch gesteigert, dass Henseler in der Genfer Öffentlichkeit als unzuverlässiges 

und regimefeindliches Mitglied der Deutschen Kolonie gilt. Häufige Besuche beim Deutschen Konsulat 

sind durch Vorliegen einer Beauftragung des Reichsarbeitsministeriums beim Rumpfsekretariat des In

ternationalen Arbeitsamtes gut getarnt. Henseler besitzt fiir III F -  Aufgaben außerdem Passion und 

angeborenes Geschick.8

H enselers N am e wird in der Fachliteratur im Zusam m enhang m it der Zerschla

gung von illegalen Sendern genannt, die von der Schweiz aus für die kom m unistische 

Spionageorganisation »Rote Kapelle« Inform ationen in die Sowjetunion funkten.9 Die 

deutsche Em igrantenorganisation in der Schweiz »Freies Deutschland« warnte im April

1945 öffentlich vor ihm  und anderen deutschen Am tsträgern in der Schweiz in ihrer 

gleichnam igen Zeitschrift.

Am  8. M ai 1945 beschloss die Schweizer Regierung die A usw eisung von H enseler 

und 25 anderen Deutschen. Die Ausreise erfolgte Ende Juni. H enseler und seine Frau 

ließen sich in Konstanz nieder, wo er vor 19 14  seinen M ilitärdienst absolviert hatte. 

Er sprach perfekt französisch  und hatte keine Problem e m it der französischen Besat

zungsm acht. Bereits im H erbst 1945 w ar er an der örtlichen N eugründung der Gew erk

schaften beteiligt, bei der Konferenz von Hegne zur B ildung überregionaler christlicher 

G ew erkschaften in Südbaden und Südw ürttem berg am  1 5 ./16. Dezem ber 1945 spielte er 

bereits eine führende Rolle. Er hielt dort ein G rundsatzreferat und wurde in den Arbeits

ausschuss dieser »Christlich-sozialen Vereinigung« gewählt. Er engagierte sich in der 

neuen »Badisch-Christlich-Sozialen Vereinigung«, dem Vorläufer der CDU, er schrieb für 

den Südkurier« und für die zw eisprachige in Konstanz gedruckte Zeitung »Nouvelles de 

France« über gew erkschaftliche Fragen. Zunächst wurde er G eschäftsführer der zw ö lf
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in Konstanz vertretenen Gew erkschaften, schließlich Vorsitzender des D G B-K reisaus- 

schusses in Konstanz. Er w ar Vorsitzender der AOK Konstanz und saß im  Landesvor

stand der G ew erkschaft Handel, Banken, Versicherung. Diese Tätigkeiten hatte er bis 

19 57  inne.10

Sein Verhalten im Krieg blieb auch nach dem Krieg Them a von Kontroversen. Die 

französische M ilitärregierung ließ  H enseler im Frühjahr 19 47  ohne Begründung aus 

Konstanz ausw eisen. Erst ein Jahr später konnte er in die Stadt und in die G ew erkschafts

funktionen zurückkehren. In einem  B rie f an einen Kollegen wehrte er sich: Mit meiner 

Haltung zum Nationalsozialismus kann die ganze Angelegenheit nichts zu tun haben. Ich stehe seit 

25 Jahren im ununterbrochenen Kamp/gegen Faschismus und Nationalsozialismus und habe in dieser 

Beziehung nie geschwankt. Schon der Verdacht, daß das anders sein könnte, ist fiir mich eine persönliche 

Beleidigung, auf die ich entsprechend antworten werde, sobald ich wieder die Gelegenheit dazu habe.11 

Die K onstanzer Sozialdem okraten zogen m it Hilfe der Kreuzlinger Sozialdem okraten 

Erkundigungen über H enseler in der Schweiz ein. In einer Serie über Dunkelmänner unserer 

Zeit in der von ehem aligen Kriegsgefangenen herausgegebenen Zeitschrift »Schwarz a u f 

Weiss« w ar im Februar 19 53  ein langer polem ischer Artikel der Tätigkeit von Hermann, dem 

Christlichen gewidm et, der die internationale Tätigkeit der christlichen Gewerkschaften 

untergraben habe. Die Konstanzer KPD verbreitete diese Attacken genüsslich  in ihrem 

örtlichen M itteilungsblatt »Konstanzer Wahrheiten« und forderte die Entlassung des 

»Verräters« Henseler, der m it seiner chrisdichen G ew erkschaftsidee die Einheitsgew erk

schaft spalten wolle.

Im W ashingtoner Abkom m en vom  25. Mai 1946 verpflichtete sich die Schweiz, für 

das von den Deutschen im Krieg übernom m ene Raubgold 250  M illionen Sfr. an die A lliier

ten zu bezahlen. Ferner verpflichtete sie sich, Verm ögenswerte von Deutschen, die nicht 

in der Schweiz lebten, zu beschlagnahm en. M it dieser Regelung wollte m an verhindern, 

dass über Fluchtgelder von deutschen N azis eines Tages aus den neutralen Ländern ein 

W iederaufleben des N ationalsozialism us gefördert werden könnte. Die Hälfte der Werte 

sollte an den alliierten W iederaufbaufonds gehen, die andere Hälfte an die deutschen 

Eigentüm er. Da diese schlichte Enteignung aber doch dem  Schweizer Rechtsem pfinden 

widersprach und zudem  keine E inigung über den W echselkurs einer Entschädigung für 

die Deutschen zustande kam, passierte jahrelang gar nichts, aber das Verm ögen dieser 

Deutschen, zu denen jetzt auch die Ausgew iesenen zählten, blieb weiterhin gesperrt. Die 

in der Schweiz lebenden Deutschen waren von dem Abkom m en nicht betroffen.

Die französische Besatzungsm acht sperrte sich lange gegen die Aufnahm e von 

Flüchtlingen aus den Ostgebieten in ihre Zone. Bei der Volkszählung von 17 . Oktober

1946 hielten sich hier gerade 7800 0  Flüchtlinge a u f (= 1 ,5  %  der Bevölkerung), doch im 

Laufe der Jahre 1948/49 m usste sich die französische Zone dem  Flüchtiingsstrom  öffnen. 

Jetzt organisierten sich die Heimatvertriebenen auch in Baden, doch erst mit der G rün

dung der Bundesrepublik wurde es für die aus der Schweiz A usgew iesenen interessant, 

a u f  ihre Situation aufm erksam  zu m achen.12
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Am  6. Januar 19 50  fand in Singen eine Versam m lung von ioo  Ausgew iesenen 

statt, die beschlossen, dem Bund der H eim atvertriebenen und Fliegergeschädigten bei

zutreten. Angeblich hatte sich die badische R egierung bereit erklärt, sie als Flüchtlinge 

anzuerkennen, falls sie ihren H ausrat in der Schweiz zurücklassen m ussten. Man ging 

von 5 ooo A usgew iesenen aus. Der Referent verlangte von der deutschen Regierung die 

Wiederherstellung der Ehre im öffentlichen Leben, w om it in erster Linie die Streichung aus den 

Fahndungslisten der Schw eizer Polizei gem eint war. Und am  3. M ärz 19 50  wurde in K on

stanz im  Rahm en der Interessengem einschaft der Heim atvertriebenen in Südbaden eine 

Versam m lung von ebenfalls io o  aus der Schweiz A usgew iesenen abgehalten. Es wurde 

ein besonderer A usschuss für die Schweiz gebildet, der zunächst im Rahm en der Inter

essengem einschaft aktiv werden sollte und auch die Inhaber deutscher Guthaben in der 

Schweiz einschließen wollte. Erster Vorsitzender dieses A usschusses wurde Herm ann 

Henseler. Unter den Beisitzern des A usschusses befand sich auch der Gesandte a. D. 

Dr. A d o lf W indecker, der 1944  als Vertreter des Ausw ärtigen Am tes nach Konstanz ge

kom m en war, um  hier die Austauschaktionen von schwerverwundeten K riegsgefange

nen zw ischen Deutschland, England und den USA über die Schweiz nach M arseille zu 

organisieren. H enseler wurde in den Vorstand der Interessengem einschaft der H eim at

vertriebenen delegiert. Als G eschäftsstelle diente die Kanzlei des K onstanzer R echts

anwalts M eschenm oser.13

N och im  lanuar erkundigte sich das Schweizer Konsulat in Baden-Baden bei der 

badischen Staatskanzlei in Freiburg, ob Presseberichte zuträfen, dass die Ausgew iesenen 

den Flüchtlingsstatus erhalten sollten, w as aus Schweizer Sicht offensichtlich eine Provo

kation darstellte.14 In einem  Gutachten bejahte das Innenm inisterium  die Flüchtlingsei

genschaft: dieser Personen nach Art. 3 des G rundgesetzes m it der Gleichbehandlung aller 

Personen, die am 1. Januar 1945 im Ausland ihren W ohnsitz hatten und aus politischen 

Gründen ausgew iesen worden waren. Dazu wurden alle einfachen N SD AP-M itglieder ge

zählt. N ur w er w egen aktiver Betätigung für den N ationalsozialism us ausgew iesen wurde, 

sei kein Flüchtling, weil er ein polizeiw idriges, die öffentliche Sicherheit der Schweiz 

gefährdendes Verhalten gezeigt habe. Dies bedeutete, dass m an im Zw eifelsfall bei den 

Schw eizer Behörden nachfragen m usste, ob der Antragsteller ein groß er oder kleiner 

N azi in der Schweiz gew esen war. Konkrete Anträge a u f Flüchtlingsausw eise waren aber 

noch nicht bekannt geworden, w ohl aber ein Fall, wo Schweizer Behörden ausführlich 

über die A usw eisungsgründe Auskunft erteilt hätten. Das Landesam t für U m siedlung in 

Freiburg äußerte Bedenken gegen die Anerkennung einer In teressengem einschaft von 

ehem aligen N ationalsozialisten. Die badische R egierung stim m te am 13 . Juni 19 50  dem 

Entw urf des Innenm inisterium s zu. Eine R egelung w ar auch insofern w ünschensw ert, 

als die m eisten A usgew iesenen sich im Lande Baden aufhielten. Das Schw eizer K onsulat 

in Baden-Baden erhielt einen Bescheid in dieser Richtung. W ir können also davon aus

gehen, dass die von den Kantonen Ausgew iesenen a u f Antrag einen Flüchtlingsausw eis 

erhielten, der ihnen gew isse m aterielle Vorteile brachte. Aber auch die von der Schweizer
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R egierung ausgew iesene Fam ilie H enseler erhielt a u f  Grund des badischen Flüchtlings

gesetzes von 19 50  diesen Ausw eis. Und der w egen Spionageverdachts von der Regierung 

von Kreuzlingen nach Konstanz ausgew iesene O skar Bayer, der während seiner Internie

rung durch die Franzosen seine Papiere verloren hatte, erhielt für seine Anerkennung als 

Heim atvertriebener von der Schweizer Bundesanw altschaft anstandslos eine neue B e

scheinigung über seine Ausw eisung.

Im Oktober 19 50  brachten die Fraktionen der FDP, CDU/CSU und DP im  Deut

schen Bundestag eine Anfrage zum Schicksal der privaten deutschen A uslandsverm ögen 

und -schulden ein. Der Bundesfinanzm inister antwortete am 27. Oktober, konnte für die 

neutralen Länder Schweden, Schweiz, Spanien und Portugal aber nur a u f die Abkom m en 

von 1946 verweisen, wonach die deutschen Verm ögenswerte in diesen Ländern liquidiert 

und zum Teil an die Alliierten herausgegeben werden sollten. In Schweden und Spanien 

w ar diese Aktion abgesch lossen , in Portugal noch im G ang, in der Schweiz w ar noch gar 

nichts passiert.

H enselers »Gruppe Schweiz« verabschiedete am 6. Novem ber 19 50  in Konstanz 

eine Resolution, in der die Bundesregierung aufgefordert wurde, die Freigabe der Verm ö

gen und die W iedereinreise in die Schweiz zu erm öglichen. Es w ar von 8000  Personen 

die Rede, die unter kümmerlichsten Verhältnissen m eist in Baden und W ürttem berg lebten. Es 

wurde argum entiert, dass andere N azis inzwischen ohne weiteres w ieder in die Schweiz 

einreisen könnten, dass die Ausw eisungen ohne Gerichtsurteil a u f  rein adm inistradvem  

Wege erfolgt seien und dass die italienische Regierung sich m assiv für die Rückkehr der 

ausgew iesenen Italiener in die Schweiz einsetze. Die Resolution g in g  an Staatspräsident 

Leo Wohieb in Freiburg, der sie an das Bundeskanzleram t in Bonn m it der Bitte um Prü

fung der Lage weiterreichte. Aus dem Schreiben der Freiburger Staatskanzlei geht hervor, 

dass die Schweiz eine pauschale A ufhebung der Einreisesperren grundsätzlich ablehne, 

den Einzelfall aber prüfe, wenn neue Tatsachen vorgetragen werden könnten und dass 

deutsche Entnazifizierungsentscheide von der Schweiz nicht anerkannt würden. Die R e

solution ging auch an die bayerische Staatsregierung. Von dort kam  die Antwort, dass die 

w enigen Antragsteller aus der Schweiz in Bayern als Flüchtiinge anerkannt worden seien, 

dass man aber eine einheitliche R egelung der süddeutschen Länder anstrebe.15

Zu diesem  Zeitpunkt gab es in der Bundesrepublik noch kein Ausw ärtiges Amt, 

sondern im Bundeskanzleram t eine Dienststelle für Auswärtige Angelegenheiten. Diese 

antwortete Ende 19 50 , dass das Problem  bekannt sei und dass m an davon ausgehe, dass 

bei den Ausw eisungen aus der Schweiz zahlreiche U ngerechtigkeiten vorgekom m en 

seien. Man verwies darauf, dass dem nächst eine deutsche Vertretung in der Schweiz ein

gerichtet werde, die sich m it dem Problem  zu befassen haben werde. A llerdings seien 

diese neuen Auslandsvertretungen durch einen alliierten Vorbehalt nicht für Verm ö

gensfragen im Ausland zuständig. Nach einem  Zeitungsbericht vom  Som m er 19 5 1 habe 

die Bundesregierung ihre neue konsularische Vertretung in der Schweiz beauftragt, das 

Them a der Grenzkarten und Tagesscheine für die Ausgew iesenen anzusprechen.
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Im Jahre 19 53  kam  B ew egung in die Frage der A usgew iesenen durch das deutsch

schw eizerische Abkom m en über Verm ögensfragen. Die Bundesrepublik nahm  bei 

Schweizer Banken eine Anleihe über 12 1 ,5  M illionen Sfr. auf, überließ das Geld aber der 

Schw eizer R egierung zur A bgeltung der alliierten Forderungen aus dem  W ashingtoner 

Abkom m en und zur Begleichung deutscher Schulden in der Schweiz. Kleinere Guthaben 

in der Schweiz bis io o o o  Sfr. von in Deutschland lebenden Deutschen wurden freigege

ben. Bei größeren Verm ögenswerten, z .B . Im m obilien, gab es zwei M öglichkeiten: Sie 

wurden freigegeben gegen Bezahlung eines Drittels des Wertes von 1945 an die Bundes

republik Deutschland zur T ilgun g der Anleihe, eine m erkwürdige Verquickung von priva

ten und öffendichen Forderungen, oder es konnten die Verm ögenswerte in der Schweiz 

veräußert und der G egenw ert nach Deutschland überwiesen werden. In Konstanz fanden 

im M ai und am 22. Juni Protestversam m lungen der »Gruppe Schweiz« statt, die sich jetzt 

»Interessengem einschaft der aus der Schweiz vertriebenen Deutschen« nannte. Die Teil

nehm er forderten, die Rechtsw idrigkeit der Beschlagnahm e ihrer Verm ögenswerte von 

1945 festzustellen. Und sie protestierten gegen die Regelung, dass Privatpersonen zur 

Begleichung der Verbindlichkeiten der Bundesrepublik gegenüber der Schweiz herange

zogen würden. Ein zusätzlicher Beschw erdepunkt w ar die Tatsache, dass in der Schweiz 

erworbene Rentenansprüche an einen W ohnsitz in der Schweiz gebunden waren. Weitere 

Protestversam m lungen fanden im A ugust 19 53  in W aldshut und Lörrach statt. Von 5 ooo 

aus der Schweiz Vertriebenen w ar die Rede. Hier tat man sich mit der »Arbeitsgem ein

schaft aller West- und Überseevertriebenen« in Bonn zusam m en, in der w ohl vor allem  die 

aus dem  Elsaß  und Lothringen vertriebenen Deutschen vertreten waren. Sie verlangten 

die A ufhebung der Einreisesperre in die Schweiz, zum indest im Kleinen Grenzverkehr, 

und die G leichstellung m it den O stflüchtiingen.

Die Schw eizer Vertretungen in Deutschland verfolgten diese Entw icklung m it gro

ßem  Argw ohn, die Schweizer Presse m it m assiven Protesten. Im m er w ieder wurde d arau f 

hingew iesen, dass diese Personen nicht ausgew iesen worden seien, weil sie Deutsche 

waren, sondern w eil sie N ationalsozialisten waren und dass alles ganz rechtsstaatlich 

zugegangen sei. Im deutschen G renzgebiet lebende Schweizer beschwerten sich, dass 

diese Nazi-Deutschen nun alles w iederbekäm en, während sie 1945 groß e Schäden erlit

ten hätten. Die Schweiz protestierte auch, als der deutsche Gesandte in der Schweiz Dr. 

H olzapfel in M ünchen Ende Septem ber 19 53  a u f einem  Vortrag vor dem  W irtschaftsbeirat 

der CSU das Problem  der Ausw eisungen und das Problem  der w egen Spionage noch in 

Schweizer G efängnissen  sitzenden W ehrm achtsangehörigen anschnitt.16

Pauschal wurden die A usw eisungen nie aufgehoben, sondern im m er nur im Einzel

fall überprüft. Als Herm ann H enseler 1949 m it U nterstützung des Kreuzlinger B ezirks

statthalters Otto R aggenbass und des deutschen Industriellen H ans-Constantin Paulssen 

einen Antrag a u f Ü berprüfung seiner A usw eisung stellte, wurde dieser von der Schw ei

zer Bundesanw altschaft abgelehnt. Um  seine W iedereinreise zu verhindern, wurde die 

ganze Fam ilie 19 5 1 w ie andere Ausgew iesene auch in das Fahndungsbuch der Schweizer
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Polizei (»Zeller«) aufgenom m en. Die Ehefrau, die w ohl aus Versehen eine Grenzkarte 

für den Kleinen Grenzverkehr erhalten hatte, wurde Ende 19 52  in einem  Hotel in Aarau 

festgenom m en und ausgew iesen. Die Grenzkarte wurde ihr abgenom m en. Der Sohn, 

ein Fernsehjournalist, der A nfang 1944 als i8 jähriger die Schweiz verlassen hatte, um in 

die W ehrm acht einzutreten, wurde bei einem Aufnahm eterm in in G e n f von der Schw ei

zer Polizei im  Hotel vorübergehend festgenom m en. Erst zum 80. G eburtstag Herm ann 

H enselers hob die Schw eizer Regierung im Jahre 19 7 1 dessen A usw eisung auf.

Im Frühjahr 1956  gab es noch einm al eine kurze öffentliche D iskussion, als der 

K onstanzer »Südkurier« ankündigte, dass alle A usgewiesenen Grenzkarten erhalten 

sollten. In einer Stellungnahm e für die Polizeidirektion in Bern m usste der Thurgauer 

Polizeikom m andant Ernst H audenschild einräum en, dass es allm ählich an der Grenze 

peinlich sei, wenn prom inente deutsche N azis w ieder problem los in die Schweiz einrei- 

sen, die kleinen Ausgew iesenen von 1945 aber nicht einm al am Kleinen Grenzverkehr 

teilnehm en könnten. Es blieb aber bei der bisherigen Regelung, dass diese Personen im 

Einzelfall gelegentlich eine Besuchserlaubnis erhielten.17 Aus dieser D iskussion kann 

auch der Schluss gezogen werden, dass die Bundesrepublik Deutschland nach Aufnahm e 

der diplom atischen Beziehungen m it der Schweiz das Them a der A usw eisungen nie o f

fiziell angeschnitten hat.

Der ehem alige O rtsgruppenleiter von Kreuzlingen, O skar Bayer, jetzt w ieder in 

Konstanz wohnhaft, stellte zehn Jahre nach Kriegsende im Alter von fast 70 Jahren bei der 

Schw eizer Bundesanw altschaft den Antrag, in Kreuzlingen Bekannte besuchen zu dür

fen. Die Kantonspolizei stim m te zu, der Kreuzlinger Bezirksstatthalter Otto R aggenbass, 

der Bayer bereits 1948 einen »Persilschein« ausgestellt hatte, ebenfalls, doch der Stadtrat 

von Kreuzlingen lehnte ab. Daraufhin bewilligte die Bundesanw altschaft eine sechsm o

natige A ufhebung der Sperre für den Zeitraum  von M ärz bis A ugust 1956  für Besuche im 

Kleinen Grenzverkehr. Doch Bayer verstarb im Februar 1956. Seine Witwe schickte die 

Todesanzeige an die Bundesanw altschaft mit dem Kom m entar: Zu spät! er hätte sich gefreut. 

Die Bundesanw altschaft löschte ihn w enigstens im Fahndungsbuch der Schweizer Poli

zei. So g ing nach und nach ein trübes Kapitel der deutsch-schweizerischen Beziehungen 

ohne klare Regelung zu Ende. Offene Ü berheblichkeit deutscher N ationalsozialisten vor 

1945 und diskrete Kleinlichkeit von Schweizer Behörden nach 1945 ergänzen sich in un

rühm licher Weise.
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